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      Brixen, den 01.03.2017

Intrastat-Meldung für den EU-Einkauf wieder eingeführt

Sehr geehrte Kunden,

wie kurz die Halbwertszeit gesetzlicher Bestimmungen in Italien ist, zeigt das Beispiel
der Intrastat-Meldungen. Wie in einem unserer vorausgehenden Rundschreiben
berichtet, wurde mit dem Begleitdekret zum Stabilitätsgesetz 2017 die Intrastat-
Meldung für den Einkauf und Waren und Dienstleistungen abgeschafft. Nun, ca.
2 Monate später, wird diese Meldung im Rahmen der Umwandlung der Notverordnung
„Milleproroghe“ (DL 244/2016), die gestern in Kraft getreten ist, wieder eingeführt.
Auch diese neue Bestimmung ist nur eine Übergangsbestimmung, da das
Finanzministerium beabsichtigt, bis zum 31.12.2017 im Bereich der Intrastat-Meldungen
eine Neuregelung erlassen, die sich grundsätzlich an die Meldungen in Deutschland und
Österreich anlehnen sollte.
Obwohl die neue Gesetzesbestimmung etwas anderes aussagt, hat das
Finanzministerium vor einer Woche in einer Mitteilung präzisiert, dass die Intrastat-
Meldungen für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen ausschließlich von MwSt.-
Steuersubjekte eingereicht werden müssen, die zur monatlichen Intrastat-Meldungen
verpflichtet sind.
Laut Mitteilung des Finanzministeriums sind MwSt.-Steuersubjekte, die die
quartalsbezogene Intrastat-Meldungen für die im EU-Ausland erworbenen Waren
einreichen müssten (Einkäufe bis 50.000 im IV Trimester 2016 bzw. im Monat Januar
2017), befreit.
Verspätete oder unvollständige Abgaben werden laut Mitteilung der Direktorin des
Finanzministeriums nicht mit Geldbußen geahndet.
Unklarheit besteht zur Zeit darüber, ob durch die Wiedereinführung der Meldepflicht die
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MwSt.-Steuersubjekte, die zur quartalsbezogenen Intrastat-Meldungen verpflichtet
wären, gänzlich von der Meldung befreit sind, oder ob die Befreiung nur bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes (DL 244/2016) gilt. Wir werden Sie diesbezüglich
informieren.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Manfred Psaier


